
Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 15. 
September 2011 (Vorabentscheidungsersuchen der 
Audiencia provincial de Tarragona — Spanien) — 
Strafverfahren gegen Magatte Gueye und Valentín 

Salmerón Sánchez 

(Verbundene Rechtssachen C-483/09 und C-1/10) ( 1 ) 

(Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen — 
Rahmenbeschluss 2001/220/JI — Stellung des Opfers im 
Strafverfahren — Im familiären Bereich begangene Straftaten 
— Verpflichtung, als Nebenstrafe ein Näherungsverbot an
zuordnen, mit dem dem Verurteilten untersagt wird, sich sei
nem Opfer zu nähern — Entscheidung über Art und Maß der 
Strafen — Vereinbarkeit mit den Art. 2, 3 und 8 des genann
ten Rahmenbeschlusses — Nationale Vorschrift, die die straf
rechtliche Schlichtung ausschließt — Vereinbarkeit mit 

Art. 10 des Rahmenbeschlusses) 

(2011/C 319/06) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Audiencia provincial de Tarragona 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Magatte Gueye (C-483/09) 

Beteiligte: X 

Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10) 

Beteiligte: Y 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Audiencia provincial de Tarra
gona — Auslegung der Art. 2, 8 und 10 des Rahmenbeschlus
ses des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers 
im Strafverfahren (2001/220/JI) (ABl. L 82, S. 1) — Achtung 
und Anerkennung von Opfern — Recht auf Schutz — Schlich
tung im Rahmen des Strafverfahrens — Vereinbarung zwischen 
Opfer und Täter 

Tenor 

1. Die Art. 2, 3 und 8 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des 
Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren sind dahin auszulegen, dass sie es nicht verbieten, 
ein nach dem Strafrecht eines Mitgliedstaats zwingend als Neben
strafe vorgeschriebenes Näherungsverbot von einer bestimmten 
Mindestdauer gegen den Täter von im familiären Bereich began
genen Gewalttaten anzuordnen, selbst wenn das Opfer dieser Ge
walttaten sich gegen die Verhängung einer derartigen Strafe aus
sprich. 

2. Art. 10 Abs. 1 des Rahmenbeschlusses 2001/220 ist dahin 
auszulegen, dass er den Mitgliedstaaten in Anbetracht der spezi
fischen Merkmale der Straftaten im familiären Bereich gestattet, 
die Schlichtung in sämtlichen Strafverfahren, die sich auf derartige 
Straftaten beziehen, auszuschließen. 

( 1 ) ABl. C 37 vom 13.2.2010. 
ABl. C 63 vom 13.3.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 15. 
September 2011 — Deutschland/Kommission 

(Rechtssache C-544/09 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Staatliche Beihilfen — Einführung des digi
talen terrestrischen Fernsehens in der Region Berlin-Branden
burg — Art. 87 Abs. 3 Buchst. c EG — Marktversagen — 
Verhältnismäßigkeit — Technologieneutralität — Anreizwir

kung) 

(2011/C 319/07) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Bundesrepublik Deutschland (Prozessbevoll
mächtigte: M. Lumma, J. Möller und B. Klein) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: H. van Vliet und K. Gross) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Siebte 
Kammer) vom 6. Oktober 2009, Deutschland/Kommission 
(T-21/06), mit dem das Gericht die Klage auf Nichtigerklärung 
der Entscheidung 2006/513/EG der Kommission vom 9. No
vember 2005 über die Staatliche Beihilfe, die die Bundesrepublik 
Deutschland zugunsten der Einführung des digitalen terrestri
schen Fernsehens in Berlin-Brandenburg gewährt hat (ABl. 
L 200, S. 14) abgewiesen hat — Verstoß gegen Art. 107 Abs. 
3 Buchst. c AEUV 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 27.2.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 15. 
September 2011 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesverwaltungsgerichts — Deutschland) — Land 

Hessen/Franz Mücksch OHG 

(Rechtssache C-53/10) ( 1 ) 

(Umwelt — Richtlinie 96/82/EG — Beherrschung der Gefah
ren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen — Ver
hütung — Angemessener Abstand zwischen öffentlich genutz
ten Gebieten und Betrieben, in denen große Mengen gefähr

licher Stoffe vorhanden sind) 

(2011/C 319/08) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesverwaltungsgericht
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Land Hessen 

Beklagte: Franz Mücksch OHG 

Beigeladene: Merck KGaA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesverwaltungsgericht 
(Deutschland) — Auslegung des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 
96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen 
(ABl. 1997 L 10, S. 13) in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1137/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008 zur Anpassung einiger Rechtsakte, für 
die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt, an den 
Beschluss 1999/468/EG des Rates in Bezug auf das Regelungs
verfahren mit Kontrolle (ABl. L 311, S. 1) geänderten Fassung 
— Verhütung schwerer Unfälle — Umfang der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass in ihrer Politik der 
Flächenausweisung oder Flächennutzung langfristig dem Erfor
dernis Rechnung getragen wird, dass zwischen öffentlich ge
nutzten Gebieten und Betrieben, in denen sich große Mengen 
gefährlicher Stoffe befinden, ein angemessener Abstand gewahrt 
bleibt — Errichtung eines Gartencenters in der Nähe eines sol
chen Betriebs — Vorhandensein zahlreicher weiterer Gewerbe
betriebe in demselben Gefährdungsgebiet 

Tenor 

1. Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 
9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen in der durch die Richtlinie 
2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2003 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, 
dass die Pflicht der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass lang
fristig dem Erfordernis Rechnung getragen wird, dass zwischen den 
unter diese Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und öffentlich 
genutzten Gebäuden andererseits ein angemessener Abstand ge
wahrt bleibt, auch von einer Behörde wie der für die Erteilung 
von Baugenehmigungen zuständigen Stadt Darmstadt (Deutsch
land) zu beachten ist, und zwar auch dann, wenn sie in Ausübung 
dieser Zuständigkeit eine gebundene Entscheidung zu erlassen hat. 

2. Die in Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 96/82 in der durch die 
Richtlinie 2003/105 geänderten Fassung vorgesehene Verpflich
tung, langfristig dem Erfordernis Rechnung zu tragen, dass zwi
schen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und 
öffentlich genutzten Gebäuden andererseits ein angemessener Ab
stand gewahrt bleibt, schreibt den zuständigen nationalen Behör
den nicht vor, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
die Ansiedlung eines öffentlich genutzten Gebäudes zu verbieten. 
Dagegen steht diese Verpflichtung nationalen Rechtsvorschriften 
entgegen, nach denen eine Genehmigung für die Ansiedlung eines 
solchen Gebäudes zwingend zu erteilen ist, ohne dass die Risiken 

der Ansiedlung innerhalb der genannten Abstandsgrenzen im Sta
dium der Planung oder der individuellen Entscheidung gebührend 
gewürdigt worden wären. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 1.5.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 15. 
September 2011 (Vorabentscheidungsersuchen der 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgien) — 

Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley/Belgische Staat 

(Rechtssache C-132/10) ( 1 ) 

(Direkte Besteuerung — Freier Kapitalverkehr — Art. 63 
AEUV — Erbschaftsteuern auf Namensaktien — Verjäh
rungsfrist für die Bewertung von Aktien, die bei gebietsfrem
den Gesellschaften länger ist als bei gebietsansässigen Gesell

schaften — Beschränkung — Rechtfertigung) 

(2011/C 319/09) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley 

Beklagter: Belgische Staat 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Rechtbank van eerste aanleg 
Leuven — Auslegung der Art. 26, 49, 63 und 65 AEUV — 
Nationale Rechtsvorschriften, die für die Erbschaftsteuer auf Na
mensaktien eine Verjährungsfrist von zwei Jahren vorsehen, 
wenn sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der Gesell
schaft, die die Aktien ausgegeben hat, in dem betreffenden Mit
gliedstaat befindet, und eine Verjährungsfrist von zehn Jahren in 
den übrigen Fällen 

Tenor 

Art. 63 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines 
Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, 
die im Bereich der Erbschaftsteuern eine Verjährungsfrist von zehn 
Jahren für die Bewertung von Namensaktien einer Gesellschaft vorsieht, 
deren Aktionär der Erblasser war und deren tatsächliche Geschäfts
leitung sich an einem Ort in einem anderen Mitgliedstaat befindet, 
während diese Frist zwei Jahre beträgt, wenn sich der Ort der tatsäch
lichen Geschäftsleitung im erstgenannten Mitgliedstaat befindet. 

( 1 ) ABl. C 134 vom 22.5.2010.
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